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ANHANG III: DER BALL

1. Allgemeines
Der Ball darf nicht wesentlich von der herkömmlichen und übli-
chen Form und Machart abweichen. Das Material und der Aufbau 
eines Balls dürfen nicht dem Zweck und der Absicht der Regeln 
widersprechen.

2. Gewicht
Das Gewicht des Balls darf 45,93 g nicht überschreiten.

3. Größe
Der Durchmesser des Balls darf nicht geringer als 42,67 mm sein.

4. Symmetrie der Kugelform
Der Ball darf nicht so gestaltet, gefertigt oder absichtlich verän-
dert sein, dass er Eigenschaften aufweist, die von denen eines 
kugelsymmetrisch geformten Balls abweichen.

5. Anfangsgeschwindigkeit
Die Anfangsgeschwindigkeit des Balls darf den Grenzwert, wie er 
nach den Bedingungen im ‚Initial Velocity Standard’ (beim R&A 
vorhanden) für Golfbälle festgelegt ist, nicht überschreiten. 

6. Gesamtlängenstandard
Die zusammengerechnete Flug- und Lauflänge eines Balls, der 
durch ein vom R&A zugelassenes Gerät getestet wird, darf nicht 
die festgelegte Gesamtlänge überschreiten, die vom R&A als Ge-
samtlängenstandard festgelegt ist.


